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Bibliografie

Titel Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

Amtliche Abkürzung LBauO

Normtyp Gesetz

Normgeber Rheinland-Pfalz

Gliederungs-Nr. 213-1

§ 49 LBauO - Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude

(1) Für bauliche Anlagen, die nur für eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfsbauten), können Erleichterungen von
den §§ 27 bis 48 zugelassen werden, wenn keine Gründe nach § 3 Abs. 1 entgegenstehen.

(2) Absatz 1 gilt auch für freistehende andere Gebäude, die eingeschossig und nicht für einen Aufenthalt oder nur für einen
vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind wie Lauben und Unterkunftshütten.
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